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Freitag, 29.01.2021 
09.00 - 17.00 Uhr Christbaumannahme
 Grünabfall-
 annahmestelle   

Samstag, 30.01.2021 
09.00 - 17.00 Uhr Christbaumannahme
 Grünabfall-
 annahmestelle   

Montag, 01.02.2021 
19.00 Uhr Gemeinschaftsschule
 Digiale  Info 
 1. Klässler 2021/2022 

Seit vielen Jahren hatten wir nicht 
mehr so viel Schnee, wie in der ver-
gangenen Woche. Diese einzigarti-
ge Winterlandschaft veranlasste so 
manchen Fotografen, sich auf die 
Suche nach ganz besonderen Moti-
ven zu machen. Und sie wurden alle 
fündig! 
Wir danken ganz herzlich Arnold 
Zimmermann für die Luftbilder und 
Gabi Reithinger für die Landschafts-
aufnahmen. 

Steißlingen in einer zauberhaften Winterlandschaft
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Gemeinschaftsschule Aktuell 

Die künstlerische Seite des Homeschoolings 

Bereits seit drei Wochen lernen unsere Schülerinnen und Schüler der Gemein-
schaftsschule Steißlingen nun schon im Homeschooling. 

Jeden Montag erhalten die Grundschüler ihre individuellen Materialpakete und 
freuen sich, ihre LehrerInnen zusätzlich unter der Woche in Videokonferenzen se-
hen zu können. 

Unterricht via Videokonferenz liegt für unsere großen Schülerinnen und Schüler an 
der Tagesordnung. Jede zweite Fachstunde findet auf diesem Wege statt. Hierbei 
wird nicht nur Fachwissen in den Hauptfächern vermittelt, sondern auch die künst-
lerischen Fächer werden gleichermaßen unterrichtet. Auf diese Weise sind in den 
vergangenen Wochen in allen Stufen tolle Werke entstanden: 

Die 4b hat für ihren Weihnachtswichtel Leopold die passende Wichtel-Behausung 
gebaut, während das Atelier in Klasse 5 Tiere aus Klopapierrollen erstellte. 

Im Atelier der sechsten Klassen wurden optische Täuschungen konstruiert und die 
9a hat sich mit der Thematik Stillleben auseinandergesetzt und ihren Arbeitsplatz 
als Homeoffice-Stillleben skizziert. 

Der Kunstunterricht sorgt somit in dieser besonderen – nicht immer einfachen 
Zeit – für die ein oder andere Abwechslung.

Freitag, 29.01.2021 
Biomüllabfuhr 
Mittwoch, 03.02.2021 
Abfuhr Blaue Tonne 
Freitag, 12.02.2021 
Biomüllabfuhr 
Mittwoch, 17.02.2021 
Restmüllabfuhr 
Donnerstag, 18.02.2021 
Abfuhr Gelber Sack   
  

Wertstoffhof / Im Städtle 19 

Mittwoch von 16:00 - 17:00 Uhr
Samstag von 09:00 - 12:00 Uhr 
Wir bitten alle Bürger bei der Nutzung 
des Wertstoffhofes den Anweisungen 
der zuständigen Mitarbeiter zu folgen, 
um die geordneten Abläufe, die auf-
grund von Corona nötig sind, einhalten 
zu können.  Es gilt die Einbahnstraßen-
regelung. Außerdem bitten wir Sie da-
rauf zu achten, dass nur ein Auto nach 
dem anderen ausgeladen werden darf.   
Abgegeben werden können: Altglas, 
Bauschutt, Dosen, Haushaltskleingerä-
te, Kartonagen, Korken, Metalle, Schrott. 
Annahme von Bildschirmgeräten. Nicht 
abgegeben werden kann sog. weiße Ware 
und Elektrogroßgeräte. Für Windeln steht 
ein Extra-Container auf dem Wertstoffhof 
bereit. Annahme von Restmüll ist nicht 
möglich! Bitte beachten Sie, dass Masken-
pflicht, Sicherheitsabstand und Hygiene-
regeln gelten. Es kann nicht beim Ausla-
den geholfen werden. 

Grünabfallannahmestelle
 
Die Grünabfallannahme bleibt bis 
Frühling 2021 geschlossen. 

Gelber Sack
 
Die Gelben Säcke erhalten Sie im Wert-
stoffhof oder an der Tür vom Rathaus-
neubau. 

Abfallsack
 
Die schwarzen 70 l Restabfallsäcke erhal-
ten Sie zum Preis von 5,09 €  im Bürger 
Service, Rathausneubau während der re-
gulären Öffnungszeiten. 

Altglascontainer im Ort
 
Benutzungszeiten Montag-Samstag: 
08:00-12:00 Uhr und 14:00-20:00 Uhr
Die Nacht- und Ruhezeiten am Nach-
mittag sind ebenso einzuhalten, wie die 
Sonn- und Feiertagsruhe!  

Impressum:
Herausgeber: Gemeinde 78256 Steißlingen
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sitzungsberichte der Gemein-
deorgane und anderer Nachrichten oder Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung 
ist Bürgermeister Benjamin Mors oder sein Vertreter im Amt.
Für den Anzeigenteil/ Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
  
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Steißlingen für das Haushaltsjahr 2021 
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
30. November 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 
  
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 13.422.885

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 14.521.895

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 
1.2) von

-1.079.010

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 
von

-1.079.010

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit von

12.643.628

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit von

12.659.695 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaus-
halts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von - 16.067 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.527.574

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.383.320

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von

-2.855.746

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -2.871.813

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
von

0

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
von

0 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von

0

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbe-
stands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von

-2.871,813

  

§ 2 Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR. 
      

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR. 
  

§ 4 Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR. 

dass das Rathaus von Montag bis Diens-
tag dieser Woche von der Außenwelt 
abschnitten war? Zumindest E-Mail- und 
Internettechnisch. Das heißt, es konnten 
keine Mails empfangen und versendet 
werden. Einige spezielle Rathauspro-
gramme, die nur über das Internet lau-
fen, konnten ebenfalls nicht genutzt wer-
den.... 
  
dass 220 Anmeldungen zur letzten Blut-
spendeaktion des DRK in der Seeblick-
halle angenommen werden konnten? 
Diese Termine waren bereits eine Woche 
vorher ausgebucht! Das ist sehr erfreu-
lich. 
Von den 217 erschienenen Blutspende-
willigen konnten 215 Blutspenden ge-
nommen werden. 
  
dass am Montag 27 Erstspender bei der 
Blutspendeaktion in der Seeblickhalle be-
grüßt werden konnten? Insgesamt waren 
bei der Aktion 17 Helferinnen und Helfer 
vom DRK Ortsverband in zwei Schichten 
aktiv. Sie leisteten dabei 87 ehrenamtli-
che Stunden. 
Ein ganz herzliches Dankeschön den  
Spendern und Helfern!!   
  
dass die Gemeindeverwaltung Steiß-
lingen auf den Sozialen Medien gut ver-
treten ist? Viele Steißlinger nutzen den 
Service des Accounts auf Facebook und 
Instagram. Über diese Kanäle informiert 
die Gemeindeverwaltung auch über Neu-
igkeiten oder kurzfristige Änderungen, 
also, wenn es eilt und noch schneller bei 
Ihnen ankommen soll, als das kommende 
Steißlingen Aktuell. 
Schauen Sie rein und bleiben Sie immer 
auf dem neuesten Stand. 
  
dass der Anmeldeschluss  der Storchen-
zunftaktion „Adventsfenster werden 
Fasnachtsfenster“ am 01.02.2021 ist? 
Familien, Geschäfte oder Vereine, die ihre 
Fenster, Vorgärten, Carports, Garagen 
etc. besonders fasnachtlich dekorieren 
und schmücken, können sich gerne an-
melden. 
Mail an: schriftfuehrerin@storchen-
zunft-steisslingen.de. Mehr dazu in der 
letzten Ausgabe vom 21.01.2021.  
  
dass es am Schmutzige Dunschtig das 
erste Mal  seit langer Zeit keine öffent-
liche Rathauserstürmung geben wird? 
Trotzdem dürfen Sie sich dieses Jahr auf 
die ein oder andere Aktion unter dem 
Motto „S got au mol andersch, drum 
machen wir Fasnet dahom“  freuen und 
überraschen lassen!  
  
dass der Primo-Verlag an Fasnacht trotz 
allem einen vorgezogenene Redakti-
onsschluss hat? Liebe Vereine und sons-
tige Institutionen bitte daran denken, der 
Redaktionsschluss für das Steißlingen 
Aktuell in KW 06/2021/11.02.2021  ver-
schiebt sich deshalb um einen Tag vor! 
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§ 5 Steuersätze 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer   
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H. 
  der Steuermessbeträge;   
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H. 
  der Steuermessbeträge.      
§ 6 Bürgergenussauflage 
Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt bei Klasse I (nur Ortsteil Wiechs) auf 7,36 pro Los. 
  
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 01.02.2021 bis 28.02.2021 im Rathaus der 
Gemeinde Steißlingen, Zimmer 14, Schulstraße 19, 78256 Steißlingen öffentlich aus. 
  
Steißlingen, den 30.11.2020 

Benjamin Mors 
Bürgermeister 

sehbar. Ausnahmegenehmigungen werden 
auf Antrag und nach Risikobewertung für 
den Einzelfall erteilt. 
Die Bürgerinnen und Bürger werden gebe-
ten, aufgefundene verendete oder kranke 
wildlebende Wasservögel und Greifvögel 
den jeweiligen Städten oder Gemeinden 
zu melden. Die Tiere sollten nicht berührt 
oder vom Fundort verbracht werden, um 
eine weitere Verschleppung der Seuche zu 
vermeiden. Weiterhin sind auffällige Häu-
fungen von Totfunden und Erkrankungen 
von Vögeln jeder Art dem zuständigen Vete-
rinäramt zu melden.
Die Geflügelpest betreffende Anliegen 
werden über das Bürgertelefon unter der 
Telefonnummer 07531 800-2579 entgegen-
genommen. Die Nummer ist erreichbar von 
Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr 
und von 14 bis 16 Uhr und am Freitag von 
8 bis 12 Uhr.

Weitere Informationen unter:
https://www.lrakn.de/,Lde/service-und-ver-
waltung/aemter/veterinaeramt/ 

Zweiter Fall von Geflügelpest 
im Landkreis Konstanz nach-
gewiesen

Mit einem am Seerhein in Konstanz aufge-
fundenem, verendeten Schwan fand die Ge-
flügelpest den Weg an den Bodensee. Nun 
wurde das Virus bei einer Krähe festgestellt. 
Das flugunfähige Tier wurde in Radolfzell 
aufgefunden und durch das Veterinäramt 
zur Untersuchung gebracht. Nach einem 
Anfangsverdacht wurde der zweite Fall am 
18. Januar 2021 durch das Friedrich-Löff-
ler-Institut bestätigt. Es handelt sich um das 
Aviäre Influenza Virus H5N5.

Das Virus wird aktuell überwiegend bei 
Wasservögeln aber auch bei Vogelarten wie 
Greif- und Rabenvögel nachgewiesen. Greif- 
und Rabenvögel ernähren sich von Aas und 

sind hierbei als Indikatoren für ein lokalisier-
tes Ausbruchgeschehen in der Umgebung 
zu werten. Die Tiere können das Virus aus-
scheiden, ohne sichtbar zu erkranken. Diese 
oft lange Zeit symptomlos infizierten Wild-
vögel sind mobile Virusträger und verbrei-
ten das Virus von den Rastgewässern weg 
in das Hinterland. Zusätzlich sind Greifvö-
gel und Rabenvögel so genannte „Räuber“. 
Tote Wasservögel werden von ihnen geöff-
net und Körperteile mit hohe Viruslasten 
verschleppt und dabei Acker- und Weide-
flächen kontaminiert. Personen und Fahr-
zeuge, die solche Flächen betreten, können 
dieses Virus weiterverbreiten und auch in 
Geflügel haltende Betriebe eintragen. 
Die Aufstallung des Geflügels sowie ver-
stärkte Biosicherheitsmaßnahmen sind da-
her von größter Bedeutung, um das hoch-
empfängliche Geflügel wie Hühner und 
Puten vor der meist tödlich verlaufenden 
Seuche zu schützen. Die entsprechende All-
gemeinverfügung des Landratsamtes Kon-
stanz vom 11. Januar 2021 ist unter www.
LRAKN.de unter „Bekanntmachungen“ ein-

Information zur Christbaumentsorgung

•	 Alternativ zur Narrenbaumaktion   
Da in diesem Jahr die Sammlung der Christbäume leider aufgrund von Corona nicht möglich ist, können die Christbäume alternativ zu 
einer Teilnahme an der Narrenbaumaktion auch bei der Grünabfallannahmestelle an folgenden Terminen abgegeben werden: 
  
Freitag, den 29. Januar von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
und 
Samstag, den 30. Januar von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
  
Die Einfahrt zur Grünabfallannahmestelle ist nur über den Feldweg (rechts), kurz vor der Baumschule Ammann möglich.   
Die Corona Richtlinien sind unbedingt zu befolgen. 
  
Anmerkung 
Leider wurde in der letzten Ausgabe des Steißlingen Aktuells durch den Verlag versehentlich das wichtige Wort „Alternativ“ gelöscht. Im 
Namen des Verlages bitten wir, die daraus entstandenen Verwirrungen zu entschuldigen. 

In den kommenden Tagen feiern in unse-
rer Gemeinde folgende Jubilare 
  
Geburtstag 
Dienstag, 02. Februar 2021 
Irene David 
80. Geburtstag 
  
Mittwoch, 03. Februar 2021 
Rosemarie Wienhold 
70. Geburtstag 
  
Wir gratulieren recht herzlich und wünschen 
alles Gute – vor allem Gesundheit! 



EinkaufsblattEinkaufsblatt
W I R  H A B E N G A N Z S C H Ö N  W A S Z U  B I E T E N

Steißlinger

Gebr. Rimmele, Schulstraße 8, 78256 Steißlingen, Tel. 0 77 38/3 89

Beste Qualität - Guter Preis
Hackfleisch gemischt                                  1 kg        6,99 €
Bio-Suppenfleisch Brust o. v. d. Leiter       100 g      1,59 €
Bio-Rinderhackfleisch (v. Weiderind)        100 g      1,79 €
magere Schweineschnitzel 
a. d. Keule (eig. Zerl.)                                    100 g      1,49 €
saftiger Hinterschinken                                   100 g        1,79 €
frische Weißwürste                                                1 kg     14,99 €
Fleischwurst im Ring                                         1 kg     10,99 €

Do. + Fr. frischer Fisch

Diese Woche frische Blut- u. Leberwürste 
(Wurstsuppe gratis)

Täglich wechselndes Mittagessen: 
Fr.: Fischfilet mit Kartoffelsalat 

Mo.: Gulasch mit Spätzle

Gasthof „Ochsen“
Sa., 30.01.2021 von 17.30 Uhr - 19.30 Uhr 

bieten wir zur Abolung an:

frischer Wurstsalat oder Ochsenmaulsalat 6,00 Euro
Schnitzel mit Pommes 9,00 Euro

So., 31.01.2021 von 11.00 Uhr - 13.00 Uhr
bieten wir zur Abholung an:

frischer Rindergulasch mit Spätzle 14,00 Euro
Cordon bleu vom Schwein mit Kroketten 10,00 Euro

oder Schnitzel mit Pommes für 9,00 Euro
Bitte Geschirr mitbringen!

Vorbestellungen unter Tel. 0 77 38 / 76 08

Ihr Ochsenwirt 

LANGE STRASSE 35  •  78256 STEISSLINGEN
TEL. 0 77 38 / 93 92 43

STEISSLINGEN

Angebot 
der Woche:

• Rindergulasch mit Knödeln 
• Forellenfilet mit Kartoffeln
Freitag und Samstag von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Sonntag von 11.00 Uhr bis 14.30 Uhr
und 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Um telefonische Bestellung bitten wir!

Einkaufsplatz Steißlingen bequem, vernünftig, gut

Familie sucht Haus  
Nette 3-köpfige Familie mit 11-jährigem Sohn sucht Haus oder 

Hofstelle mit etwas Land zu kaufen oder pachten, gerne provisionsfrei, 
wenn es das noch gibt! Sanierung bzw. Renovierung kein Problem. 

0176/38483231 

Junge Familie sucht 
Haus oder Baugrundstück

zum Kauf
grundstueck.mm@gmail.com 
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Widerspruch gegen die Über-
mittlung von Einwohnerdaten

1. an Parteien, Wählergruppen u.a. bei 
Wahlen und Abstimmungen 
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz 
(BMG) in der seit 1. November 2015 gelten-
den Fassung darf die Meldebehörde Partei-
en, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang 
mit Wahlen und Abstimmungen auf staatli-
cher und kommunaler Ebene in den sechs 
der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten so genannte Gruppenauskünfte 
aus dem Melderegister erteilen. Die Aus-
wahl ist an das Lebensalter der betroffenen 
Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft 
umfasst den Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschriften so-
wie, sofern die Person verstorben ist, diese 
Tatsache. Die Geburtsdaten der Wahlbe-
rechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt 
werden. Die Person oder Stelle, der die Da-
ten übermittelt werden, darf diese nur für 
die Werbung bei einer Wahl oder Abstim-
mung verwenden und hat sie spätestens ei-
nen Monat nach der Wahl oder Abstimmung 
zu löschen oder zu vernichten. 
Die Wahlberechtigten haben das Recht der 
Datenübermittlung zu widersprechen.

2. zum Zwecke der Information der Uni-
onsbürgerinnen und Unionsbürger bei 
Wahlen und Abstimmungen 
Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen 
auch ausländische Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger teilnehmen können, dürfen 
die Meldebehörden die in § 44 Absatz 1 Satz 
1 Bundesmeldegesetz (BMG) bezeichne-
ten Daten (Familienname, Vornamen, Dok-
torgrad und derzeitige Anschriften sowie, 
sofern die Person verstorben ist, diese Tat-
sache) sowie die Angaben über die Staats-
angehörigkeiten dieser Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürger nutzen, um Ihnen Infor-
mationen von Parteien, Wählergruppen und 
anderen Trägern von Wahlvorschlägen zu-
zusenden, vlg. § 2 Absatz 3 des baden-würt-
tembergischen Ausführungsgesetzes zum 
Bundesmeldegesetz (BW AGBMG). 
Die betroffenen Personen haben das Recht, 
der Nutzung ihrer Daten zu widersprechen.

3. an das Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr 
Nach § 58b des Soldatengesetzes können 
sich Frauen und Männer, die Deutsche im 
Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, 
freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie 
hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Über-
sendung von Informationsmaterial über-
mittelt die Meldebehörde dem Bundesamt 
für Personalmanagement der Bundeswehr 
aufgrund von § 58c Absatz 1 Satz 1 des 
Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März 
folgende Daten zu Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr 
volljährig werden: Familiennamen, Vorna-
men und die gegenwärtige Anschrift. 
Die betroffenen Personen, deren Daten 
übermittelt werden, haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen.

4. an eine öffentlich-rechtliche Religions-
gesellschaft 
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 
Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 des ba-
den-württembergischen Ausführungsge-
setzes zum Bundesmeldegesetz und § 18 
Meldeverordnung aufgeführten Daten der 
Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgesellschaft an die betreffenden Re-
ligionsgesellschaften. Die Datenübermitt-
lung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder und die 
Eltern von minderjährigen Kindern), die 
nicht derselben oder keiner öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft angehören. Die 
Datenübermittlung umfasst zum Beispiel 
Angaben zu Vor- und Familiennamen, frühe-
ren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, 
Geschlecht oder derzeitige Anschriften. 
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 
Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der Daten-
übermittlung zu widersprechen. Der Wider-
spruch gegen die Datenübermittlung ver-
hindert nicht die Übermittlung von Daten, 
die für Zwecke des Steuererhebungsrechts 
benötigt werden. Diese Zweckbindung wird 
der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als 
Datenempfänger bei der Übermittlung mit-
geteilt.

5. aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen 
an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
und gegen die Datenübermittlung an das 
Staatsministerium 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister 
über Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-
nern, darf die Meldebehörde nach § 50 Ab-
satz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft 
erteilen über Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art 
des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. 
Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag 
und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende 
Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und 
jedes folgende Ehejubiläum. Die Meldebe-
hörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 
12 der Meldeverordnung dem Staatsminis-
terium zur Ehrung von Alters- und Ehejubi-
laren durch den Ministerpräsidenten Daten 
der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Mel-
deregister. Davon umfasst sind zum Beispiel 
der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, 
Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum 
und die Art des Jubiläums. 
Die betroffenen Personen, deren Daten 
übermittelt werden, haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen.

6. an Adressbuchverlage 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 
3 Bundesmeldegesetz (BMG) Adressbuch-
verlagen zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft er-
teilen über den Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die 
übermittelten Daten dürfen nur für die He-
rausgabe von Adressbüchern (Adressver-
zeichnissen in Buchform) verwendet wer-
den. 

Die betroffenen Personen, deren Daten 
übermittelt werden, haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen.   

Der Widerspruch gegen die unter Nr. 1 bis 
6 genannten Fälle der Datenübermittlung 
kann bei der Gemeinde Steißlingen, Bürger 
Service, Schulstraße 19, 78256 Steißlingen, 
eingelegt werden. Bei einem Widerspruch 
werden die Daten nicht übermittelt. Der Wi-
derspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
  
  

Kindermund  

Ein Kind spielt im Garten und sieht die Er-
zieherin, die ca. 5 Meter weg ist und ruft 
„Abstand!“ 
Die Erzieherin antwortet: „Hab ich doch!“ 
Das Kind: „Du bist zu weit!“ 

 
 
 

Rot-weißer Kater vermisst 
Er ist im Bereich Storchenweg/Beurener 
Straße entlaufen. Falls Sie ihn aufgenom-
men haben oder wissen, wo er sich befindet, 
geben Sie bitte kurz im Rathaus Bescheid, 
Tel.: 9293-15 oder dfrey@steisslingen.de.  
  
 
 

 

Bestellen und Abholen ist auch bei uns 
möglich! 
Trotz verlängerter Schließung durch den 
Lockdown haben Sie nun die Möglichkeit, 
Medien aus der Bücherei vorzumerken und 
kontaktlos abzuholen. Wir sind künftig im-
mer montags von 18 bis 19 Uhr und am 
Donnerstag von 10 bis 11 Uhr  für Sie da. 
In dieser Zeit können Sie Ihre vorgemerkten 
Medien am Fenster abholen. Wie können 
die Medien vorgemerkt werden? Sie können 
während der o.a. Öffnungszeiten uns tele-
fonisch unter 07738/923004 Ihre Medien-
wünsche mitteilen, uns eine E-Mail schicken 
(buecherei-steisslingen@t-online.de) 
oder unter www.bibkat.de/steisslingen 
Ihre Medien vormerken. Die Medien stehen 
dann am nächsten Öffnungstag zur Abho-
lung bereit. Stöbern Sie in unserem Online-
katalog und lassen Sie sich inspirieren. 

Die Leihfristen bereits entliehener Medien 
werden automatisch verlängert. Die Rück-
gabebox steht jederzeit zur Rückgabe von 
Medien bereit. 
Beachten Sie bitte bei der Fensterausleihe 
die Hygienevorschriften. 
Das Büchereiteam freut sich darüber, dass 
wir Sie trotz Corona wieder mit Lesestoff 
versorgen können. 
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Ökumene vor Ort

Ökumenische Angebote
 - auch für Familien mit Kindern 

In Steißlingen gibt es den ökumenischen 
Seniorenbrief: Monat für Monat stellt ein 
ökumenisches Team ca 60. Briefe an Seni-
orinnen und Senioren in Steißlingen und 
Umgebung zusammen. Die Briefe werden 
dankenswerter Weise von ehrenamtlichen 
Helfern ausgetragen. Natürlich kann der 
Brief das Treffen nicht ersetzen, aber er bie-
tet die Möglichkeit für einen „Seniorennach-
mittag zu Hause“: Eine kurze Andacht, kleine 
Geschichten zu einem bestimmten Thema, 
oft persönliche Erlebnisse von Teilnehmen-
den, manchmal auch ein kleines Geschenk 
liegen in den Umschlägen, über die sich vie-
le Menschen freuen. Gerne können auch Sie 
in den Verteiler aufgenommen werden. Eine 
kurze Mail oder ein Anruf in einem der bei-
den Pfarrämter genügen. 

Nun soll ein ökumenischer Brief für interes-
sierte Familien mit Kindern entstehen: Die 
„biblische Wundertüte“. Es ist eine einfache 
Form für Familien mit Kindern im Vorschul- 
oder Grundschulalter, biblische Geschichten 
gemeinsam zu entdecken: Eine Geschichte, 
Hintergrundinformationen dazu, eine Bas-
tel- oder Malvorlage. Wer gerne mitmachen 
möchte, ist herzlich willkommen! 

Auf Wunsch senden wir gerne diese „Wun-
dertüte“ zu - per Mail oder Post. Eine kurze 
Mail oder ein Anruf bei einem der Pfarrämter 
genügen.    

GRÜNE

Das grüne Kalenderblatt 
Naturnah Gärtnern – Artenvielfalt för-
dern 
Mitten im tiefsten Winter gibt es im Garten 
nicht viel zu tun - nutzen Sie die Zeit, um 
zu planen. Wir empfehlen Ihnen dazu die 
kostenfreie Veranstaltung des Verband 
Wohneigentum Baden-Württemberg e.V.  
für alle Garteninteressierten am Donners-
tag 28.1.2021 von 18:00 bis ca. 19:30 Uhr 
Momentan erleben wir bei uns einen star-

ken Rückgang der Artenvielfalt. In der freien 
Landschaft beherrschen Monokulturen das 
Bild und in den Hausgärten Pflasterflächen, 
Rasen und Steinwüsten statt Bäumen, Sträu-
chern und Stauden. Ein naturnaher Garten 
soll vor allem eines: Vielfalt bieten. In solch 
einem Garten sollen sich sowohl die Men-
schen, als auch viele Tier- und Pflanzenarten 
wohlfühlen. Selbst kleine Gärten können so 
zu einem wahren Naturparadies werden, in 
dem es viel zu entdecken gibt. In diesem 
Vortrag wird gezeigt, wie man mehr Natur 
und Vielfalt in den Garten bringt, z.B. durch 
entsprechende Pflanzungen, dem Anlegen 
verschiedener Lebensbereiche und dem Bau 
von Nisthilfen. Naturgärten werden auch im 
Bezug auf Klimaveränderungen wie der Ex-
tremwetterereignisse immer wichtiger und 
so spielt der Umgang mit Boden, Regenwas-
ser und der umweltgerechte Pflanzenschutz 
eine große Rolle. Ein Vortrag für alle, die mit 
Ihrem Garten zum eigenen Wohlbefinden, 
zum Artenschutz und zu einer lebenswerten 
Umwelt beitragen möchten.
So können Sie teilnehmen: Melden Sie 
sich ab sofort auf der Seite https://bw.ver-
band-wohneigentum.org/online-vor-
traege-der-gartenberatung/ an und erhal-
ten dann per Mail den Zugangslink. 

Ende des redaktionellen Teils





Steißlingen | 3-Zimmer-Wohnung 
ca. 75 qm | Bad | sep. WC | 

Fachwerkhaus 1. OG | Miete 580 € | NK 150 € | Stellplatz 30 € | 
ab 01.04.21 | Bitte Mail an vermietung@fruchthof-konstanz.de

Wir suchen ab sofort oder später eine/n ausgebildete/n
Rechtsanwaltsfachangestellte/n (m/w/d) 

• in Vollzeit
Wir erwarten:
•  Freundlichen Kontakt mit Mandanten und gute Umgangsformen
•  Teamfähigkeit und Belastbarkeit
•  Eigenständige, verantwortungsbewusste und zuverlässige
  Erledigung der übertragenen Aufgaben

Ihr Vorteil bei einer Bewerbung wäre darüber hinaus:
•  Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Rechtsanwalts-
  fachangestellte(r) sicherer Umgang mit RA-MICRO oder 
  vergleichbarem EDV-Programm
• Kenntnisse im Zwangsvollstreckungsrecht und RVG 
  (v. a. Rechnungserstellung)

Sie erwartet:
•  Eine angenehme Arbeitsatmosphäre an einem modernen 
  Arbeitsplatz bei guter Bezahlung.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
per E-Mail an m.lungstras@kanzlei-lungstras.de (Ihr Ansprech-
partner: RA Maximilian W. Lungstras).  

DR. LUNGSTRAS & PARTNER - RECHTSANWÄLTE
z.Hd. RA Maximilian Lungstras

Heiligenberger Straße 3, 88682 Salem       Bettengasse 18, 78464 Konstanz
Tel.: 07553/6541                                        Tel.: 07531/30298-75 
Fax: 07553/6542                                         Fax: 07531/30298-77

info@kanzlei-lungstras.de • www.kanzlei-lungstras.de

CNC-Fräser (m/w/d)
zur Verstärkung in Vollzeit gesucht.
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir einen gelernten
CNC-Fräser. Sie sollten selbstständig arbeiten und die Ma-
schine programmieren können.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
F&S Metallverarbeitung GmbH & Co. KG
Hardstr. 3 | 78256 Steißlingen | Tel.: 0 77 38 / 9 39 88 21
info@fs-metallverarbeitung.com

Haushaltshilfe/Gute Fee
(gerne auch 60 PLUS) 
in Steißlingen für gepflegten Privathaushalt gesucht. 
MI, FR vorm., 3-4 Std., Reinigung, bügeln, einkaufen, kochen,
etc. - gute Bezahlung, sehr angenehmes Umfeld, ab sofort
Tel. 0171 - 434 90 61 



Freitag und Samstag
Dünnele zum Abholen

von 16.30 bis 19.30 Uhr 

Sonntag, 31.01.2021
Mittagessen von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr

deftiger Rindergulasch mit frischem Holzofenbrot und Salat oder mit Spätzle und Salat  

Bauernschinken mit Sauerkraut und selbstgemachtem Kartoffelpüree und Soße 
Saure Leberle mit Bratkartoffeln und Salat 
Kohlroulade vegetarisch, mit feiner Füllung, Kartoffelpüree und Soße 

Gasthaus Kreuz • Familie Ehrenbach
Hauptstr. 1 • 78256 Steißlingen/Wiechs • Tel. 07738 5713

E-Mail: Josef-Ehrenbach@gmx.de • www.kreuz-wiechs.de

Sie wollen Ihr Auto verkaufen?
Wir kaufen  IHR Auto!

Wir kaufen ständig sämtliche Modelle/Fabrikate
Leasing/Finanzierungen        Übernahme/Ablöse

ZUM HÖCHSTPREIS!
Testen Sie uns - Ankauf sofort gegen BAR!

Automobile Schädler
Radolfzeller Str. 1 - 78333 Stockach • Tel. 07771/870287 

$ $

$
$ $

$

Jetzt Winterschnitt!!!
Mietgärtner!

Wir erledigen für Sie sämtliche
gärtnerischen Arbeiten.

Gartenpflege - Neu - u. Umgestaltungen
Info: Tel. 07771 / 87 67 87 • Mobil 0163 / 3 43 47 89 • E-Mail: info@mink-gaerten.de

seit 1995

Kaffee-Werkstatt - seit über 25 Jahren
DeLonghi - Saeco - Jura - Solis

Reparatur/Hol-Service, keine Anfahrtkosten, Gebrauchtgeräte.
Radolfzell, Ben Niesen, Tel. 01 71 - 3 42 82 84

Häuser und große Wohnungen 
zum Kauf gesucht!

Wir suchen aktuell Häuser und große 
Wohnungen für Rückwanderer zum Kauf. 

Constantia Beratungs GmbH (CH). 
Tel.: 0041799234358 

Bauplatz gesucht !   
Ehepaar Mitte 40, sucht Bauplatz für EFH 500- 600 m² von
privat. Raum: Wahlwies, Steißlingen, Hilzingen, Eigeltingen, 

Orsingen- Nenzingen. 
bauplatz2.0@gmx.de oder unter 0172 - 2 73 07 07Einfamilienhaus od. Bauplatz gesucht!

Junge Familie möchte in Steißlingen leben.
axel.joos@web.de oder 0172 7188586



Ärztliche Notdienste 
Ärztl. Bereitschaftsdienst 116 117 
9:00-19:00 Uhr Kostenfreie Onlinesprechstun-
de von niedergelassenen Haus-/Kinderärzten 
nur für gesetzl. Versicherte unter: 
0711/96589700 
oder www.docdirekt.de 
Krankentransport 19222 
(mit Handy Vorwahl /19222) 
Krankenhaus Singen 07731/89-0 
Krankenhaus Radolfzell 07732/88-1 
Krankenhaus Stockach 07771/803-0 
Kinderärztl. Bereitschaftsd. 116 117 
Augenärztl. Bereitschaftsd. 116 117 
Zahnärztl. Notdienst 116 117 
HNO Notdienst 116 117 
(Ab sofort erreichen Sie alle Notdienste 
zentral unter der kostenlosen 116 117.) 

Tierarztnotdienst 
Bitte erfragen Sie die Tierarztnotdienste bei 
Ihrem Haustierarzt (Anrufbeantworter). 

Apothekennotdienst
(ab 08.30 bis 08.30 Uhr am Folgetag)
www.aponet.de / Tel.: 0800 0022833 

Samstag, 30.01.2021 
Wasmuth-Apotheke, Mühlhausen 
Schlossstr. 40, Tel.: 07733/5152 
  
Sonntag, 31.01.2021 
Hohentwiel-Apotheke, Singen 
Hegaustr. 14, Tel.: 07731/905680

Wichtige Rufnummern 
Notruf 110
Notarzt/Rettungsdienst/Feuerwehr 112
Polizei Steißlingen 97014
Polizei Singen 07731/888-0
Wasserversorgung 0173/3238287
Stromversorgung Notruf 0800/8008996
Gasversorgung 0800/7750007
Kath. Pfarramt 262
Kinderhaus St. Elisabeth 6983940
Evang. Pfarramt 5900
Dorfhelferinnenstation / Sozialdienst
Mo-Fr  9-12 Uhr 1707
Dorfhelferinnenstation regionale 
Einsatzleitunng 07771/8759177
Sozialstation Stockach 07771/93620
Hospizverein Singen/Hegau 07731/31138
Helianthum Pflegestätte 9393-0
Kath. Bücherei Steißlingen 923004
Tagesmütterverein 07732/8233887

Gemeindeverwaltung 
Rathaus & TouristInfo 
Mo-Fr 8.00-12.30 Uhr + Mi 14.00-18.00 Uhr 
Telefon 9293-0 
Fax 9293-59 
www.steisslingen.de
gemeinde@steisslingen.de
touristinfo@steisslingen.de
Hausmeister/
Hallenwart Hr. Fritsch 0172/6944603
Bauhof 923853
Gemeindemusikschule 5307
Gemeinschaftsschule 9293-61
Familienzentrum Storchennest 1052
Hausmeister Schule/
Familienzentrum Hr. Schmidt 0172/1654807

Kath. Pfarrgemeinde  
St. Remigius Steißlingen   
  
Gottesdienste 
vom 28. Januar bis 7. Februar 2021 
Regelmäßiges Rosenkranzgebet: 
Sonntag bis Freitag 18:15 Uhr 
  
Donnerstag, 28. Januar 
19:00 Uhr Eucharistiefeier (Pfr. Meier) 
  
Freitag, 29. Januar 
15:00 Uhr Eucharistische Anbetung 
  
Samstag, 30. Januar 
18:30 Uhr Eucharistiefeier am Sonntagvor-
abend (Pfr. Mühlherr) in Volkertshausen 
  
Sonntag, 31. Januar 
9:00 Uhr Eucharistiefeier (Pfr. Mühlherr) 
   
Dienstag, 2. Februar 
9:00 Uhr Eucharistiefeier zu Mariä Lichtmess, 
mit Blasiussegen (Pfr. Meier und Pfr. Mühl-
herr)   
  
Donnerstag, 4. Februar 
19:00 Uhr Eucharistiefeier (Pfr. Mühlherr) 
  
Freitag, 5. Februar 
15:00 Uhr Eucharistische Anbetung 
  
Samstag, 6. Februar 
18:30 Uhr Eucharistiefeier am Sonntagvor-
abend mit Blasiussegen (Pfr. Meier) in Beu-
ren 
  
Sonntag, 7. Februar 
10:30 Uhr Eucharistiefeier als Familiengot-
tesdienst (Pfr. Meier)   
  
Kontakt: 
Das Pfarrbüro (Kirchstraße 9, Tel. 07738 – 
262; E-Mail: pfarramt.steisslingen@
kath-hegau-mitte.de) ist zu den gewohnten 
Bürozeiten (Di, Do, Fr von 9:00 Uhr bis 12:00 
Uhr) besetzt aber wegen der Coronapan-
demie für den Publikumsverkehr gesperrt. 
Bitte rufen Sie an oder schreiben Sie eine 
E-Mail. 
Pfr. Mühlherr ist erreichbar unter Tel. 
01703842032; E-Mail: 
werner.muehlherr@kath-hegau-mitte.de 
Homepage:www.kath-hegau-mitte.de 
    
   

Evangelische Kirchengemeinde 
Steißlingen-Langenstein

www.steisslingen-evangelisch.de 
Pfarrerin Martina Stockburger 
durchgehend erreichbar: (07738) 5900 
martina.stockburger@kbz.ekiba.de 
Pfarrbüro Friedhofstr.  19 UG 
(07738) 5900, Fax 923123 
steisslingen-langenstein@kbz.ekiba.de 
Sekretärin Inga Metz  
Mo 17 – 18 Uhr, Mi und Do 9 – 11 Uhr

Von Besuchen im Büro bitten wir abzusehen. 
Aktuelle Vorgaben der Ev. Landeskirche für 
Gottesdienste: Mindestabstand 2m zu Ange-
hörigen anderer Haushalte, durchgehende 
Maskenpflicht, kein Gemeindegesang, kein 
lautes Mitsprechen. 

A k t u e l l e   T e r m i n e 
Sonntag, 31.01.2021, 17.00 Uhr Sonntags-
Impuls ANgeDACHT, (Abendgottesdienst) 
Friedenskirche Steißlingen, Prädikantin 
Bianka Neusser 
Bis Sonntag Abend, 31. 01. 2021 Konfizeit 
Ergebnisse bitte an M. Stockburger 

3-min-Andacht am Telefon die ganze 
Woche über unter 07771/6013997
Jederzeit sich begleiten lassen von einem gu-
ten Wort. In dieser Woche hören Sie Gedan-
ken von Pfarrerin Martina Stockburger 
Auch in Krisenzeiten ist Ihre Kirche für Sie da. 
Bitte beachten Sie auch das online Angebot 
auf unserer Homepage und der Homepage 
der Landeskirche: www.kirche/begleitet.de 

Kindergottesdienst zu Hause: 
Unsere „biblische Wundertüte“ will helfen, bi-
blische Geschichten mit Kindern (und für sich 
selbst) zu entdecken. Gerne senden wir Sie zu 
per Mail oder Post an Familien mit Kindern im 
Vor- und Grundschulalter. Bitte scheuen Sie 
sich nicht - eine kurze Mail an uns oder ein 
Anruf genügen! (siehe „Ökumene vor Ort“) 

„Er und ich“ - 
Jesus begegnen und etwas aus dem machen, 
was er Dir sagen und bedeuten kann, die-
se Möglichkeit eröffnet die Friedenskirche: 
Lerne seine Vorstellungen darüber kennen, 
wie die Welt aussehen soll – und gestalte 
selbst die Welt. Lerne seine Taten kennen – 
und lass Deine Taten folgen. 
Machen Sie sich selbst ein Bild in der täglich 
geöffneten Kirche. 

V o r a u s b l i c k: 
Sonntag, 7.02.2021, 09.30 Uhr SonntagsIm-
puls ANgeDACHT, Pfr. Rainer Stockburger 
  
„Seid barmherzig, wie euer Vater barm-
herzig ist.“ (aus Lukas 6) Jahreslosung 
2021  
Gott ist barmherzig. Immer wieder neu wirbt 
Gott um die Menschen, weil: Gott liebt. So 
sehr liebt Gott, dass er sich mitten hinein in 
die Menschen stellt, obwohl wir so sind, wie 
wir nun mal sind. 
In Jesus ist Gott auf Augenhöhe. Das unter-
scheidet wohl auch Barmherzigkeit von Mit-
leid. Oder Mitgefühl. Das Leid von anderen 
kann Mitleid auslösen. Es kann traurig ma-
chen, aber nicht immer lässt es mich handeln. 
Also: Wie wäre es, mal so in die Welt zu bli-
cken? Mit den Augen Gottes? Nämlich auf 
Augenhöhe zu bleiben und in dem anderen/
der anderen den Menschen zu sehen, der der 
Barmherzigkeit genauso bedarf wie ich auch? 
Wie wäre so ein liebevoller Blick für andere? 
Wir müssen es ja nicht allein „schaffen“. Wir 
sind gesegnet und dürfen segnen, uns wird 
geholfen und deswegen können wir anderen 
helfen ... 
Mein Gebet ist: Gott schenke mir Beherztheit, 
da wach und präsent zu sein, wo ich gefor-
dert bin. 


